
57. Nachtrag zur Satzung der Bertelsmann BKK
(in der Fassung vom 15.06.2007)

Artikel l

1. Änderungen Deckblatt

Auf dem Deckblatt wird bei der Angabe der Adresse die Postleitzahl „33311“ vor 
dem Wort „Gütersloh“ geändert in „33335“.

2. Änderung in § 1 Name, Sitz und Bereich der Betriebskrankenkasse

In § 1 Ziffer I. wird im dritten Satz die Zahl „33311“ vordem Wort „Gütersloh“ ge­
ändert in „33335“.

3. Änderung in § 11 Flöhe der Rücklagen

In § 11 wird die Zahl „40“ nach dem Wort „beträgt“ geändert in „30“.

Artikel II

Die Änderung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Abweichend hierzu tritt die Änderung zu 3. ab dem 01.01.2025 in Kraft.

Gütersloh, 06.12.2024



Genehmigung

Der vom Verwaltungsrat der Bertelsmann BKK am 6. Dezember 2024 beschlossene 

57. Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches V 

(SGB V) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches IV (SGB IV) geneh­

migt.

Bonn, den /f/] Dezember 2024 
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